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Antragsteller / Veranstalter: 
(Firma/Verein, Vor-, Nachname, Adresse, Telefon, Mobil, Email, Fax) 

      
      
      
      
      
      
      

zurück an: 
 
Markt Geiselwind 
-Ordnungsamt- 
Marktplatz 1 
96160 Geiselwind 
 
Fax: 09556 9222 29 Email: markt@geiselwind.de  
 

Anzeige einer öffentlichen Vergnügung nach Art. 19 Abs. 1 LStVG 
und Antrag auf Gestattung nach § 12 GastG 
 
Hinweis: 

 
Der Antrag ist, spätestens 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung, beim Ordnungsamt einzureichen. 
ACHTUNG: Veranstaltungen mit mehr als 200 erwarteten Besuchern in dafür nicht genehmigten Räumen bedarf 
der Anzeige beim Landratsamt Kitzingen! (separate Anzeige) 
Genehmigungspflichtige Veranstaltungen, die außerhalb bestimmter Anlagen mit mehr als 1000 erwarteten 
Besuchern stattfinden sollen, sowie Motorsportveranstaltungen (Anzeige einer öffentlichen Vergnügung nach 
Art. 19 Abs. 3 LSTVG) sind wegen der Klärung von organisatorischen Details mind. 4 Wochen vorher anzumelden.  

 
1. Angaben zur Veranstaltung 

Art und Name der Veranstaltung (z.B. Tanzveranstaltung, Disco, Konzert, Maskenball, Ausstellung, Open Air, Straßenfest etc.) 
      

Bei Tierausstellungen: Auflistung und Arten der ausgestellten bzw. gefährlichen und giftigen Tiere beilegen 
 

Ort der Veranstaltung (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstücks – Anwesen) 

      

Eigentümer des Anwesens 

      

Tag(e) der Veranstaltung 
 

 am               regelmäßig an       

 vom - bis       
Beginn/Ende der Veranstaltung / der einzelnen Veranstaltungstage (Uhrzeit) 
      
      
      
      
Eintrittsgeld Zugelassene 

Personen/Höchstzahl 
Anzahl 
Sitzplätze 

Größe des 
Raumes/Fläche 

Festzelt wird errichtet (ab 75 m² Abnahme 
fliegender Bauten - Zeltbaubuch!) 

 nein möglich:               

 ja       €/Person erwartet:                  m²      m² 

Liegt eine Genehmigung nach § 47 Versammlungsstättenverordnung vor?   Ja   Nein 



 2 

Art der Musikdarbietung - ACHTUNG! Musikalische Darbietungen müssen selbst bei der GEMA angemeldet werden! 

 Musikgruppe (Name)          mit        Spielern 
 

 Alleinunterhalter  Discothek  Tanzveranstaltung  keine Musikdarbietung 
 

2. Verantwortlicher der Veranstaltung (Erreichbarkeit muss während der Veranstaltung dauerhaft gewährleistet sein) 

Firma/Verein (bzw. Bezeichnung der juristischen Person oder des nicht rechtsfähigen Vereins) 

      
 
Vorname, Name 
      
 
Adresse, Straße, HsNr., PLZ, Ort 
      
 
Telefon / Mobil Email Fax 

      
 

            

 

3. Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebs (§ 12 GastG) für 

 Schankwirtschaft  Speisewirtschaft  
 

Ist ein Strafverfahren 
anhängig? 

 Ja  Nein 

Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit 
anhängig? 

 Ja  Nein 

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO 
anhängig? 

 Ja  Nein 
um Getränke zu verabreichen    um zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle zu verabreichen 

            

Vorhandene Nebenräume (genaue Anzahl eintragen) 

 Damenspültoiletten        Urinale mit       St. Becken od.       lfd. Meter Rinne  Dixis       

 Herrenspültoiletten        Personaltoiletten        Toilettenwagen       

Zum Ausschank alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke 

 aller       folgender       

Zur Abgabe zubereiteter Speisen 

 aller       folgender       

Verwendung von Mehrweggeschirr  Ja  Nein 
Ein Gesundheitszeugnis nach § 18 Bundesseuchengesetz bzw. alt. Bescheinigung nach § 42 Abs. 1 IfSG besteht für: 
(alle Personen, die Speisen zubereiten und in Verkehr bringen) 

      
Folgende Schankanlage ist vorhanden: 

 Schankanlage gem. Schankanlagenverordnung        
 Flaschenausschank 

Folgende Gläserspüle ist vorhanden:  

 Automatische Gläserspüle  Geschirrspüler  2 Becken mit Trinkwasseranschluss 
WICHTIG!!!!! Glaubhaftmachung der Zuverlässigkeit muss der Anzeige beigelegt werden! Entweder durch… 
a) gültige Reisegewerbekarte 
b) Gaststättenerlaubnis 
c) sonstige gültige u.v.d. Zuverlässigkeit abhängige gewerberechtliche Erlaubnis 
d) Gestattung für einen erfolgten gleichartigen Ausschank alkoholischer Getränke ohne behördliche Beanstandung oder 
e) Führungszeugnis und Auszug aus dem Gewerbezentralregister nicht älter als 1 Jahr! 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Gestattung durch Genehmigungsfiktion nach § 2 Abs. 3 Satz 1 BayGastV eintritt und nur erteilt werden kann, wenn die im 
öffentlichen Interesse erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern getrennte Aborte, einwandfreie Gläserspüle usw.), sowie 
sicherheitsrelevante Vorkehrungen (Flucht- und Rettungsweg) vorhanden sind. 
Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht sind und dass bekannt ist, dass die Gestattung zurückgenommen 
werden kann, wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben beruht. 

 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Veranstalters, bei Vereinen dessen Beauftragter 

 
Geiselwind, 
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Wird von der Behörde ausgefüllt. 
 
 
Eingang der Anzeige wird bestätigt  

Datum 

 
 

 
 
Die Veranstaltung/Vergnügung ist  anzeigepflichtig nach Art. 19 Abs. 1 LStVG 

 

 erlaubnispflichtig nach Art. 19 Abs. 3 LStVG 
 
   Erlass separater Bescheid 

   Gestattung nach § 12 GastG zur Durchführung der angezeigten Veranstaltung wird 

      hiermit jederzeit widerruflich erteilt. (Genehmigungsfiktion) 

   Gestattung nach § 12 GastG verspätet u. o. unvollständig angezeigt, wird durch Erlass eines 

      Bescheids hiermit jederzeit widerruflich erteilt. 

   Die Erlaubnis zur Durchführung der angezeigten Veranstaltung wird 

      hiermit jederzeit widerruflich erteilt. 

   Die Erlaubnis zur Durchführung der verspätet angezeigten Veranstaltung wird 

        hiermit jederzeit widerruflich erteilt. 

   Die Veranstaltung wird abgelehnt, weil eine sachgerechte Prüfung oder Planung der 

        Veranstaltung nicht möglich ist. 
 
Die Auflagen und Hinweise in der Anlage sind zu beachten. 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
    (Dienstsiegel) 
 

 
 
 
 
Verteiler: 

Veranstalter 
Polizeiinspektion Kitzingen 
Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried 
Freiwillige Feuerwehr Markt Geiselwind 
Landratsamt Kitzingen, Jugendamt, Lebensmittelüberwachung 
Finanzamt Kitzingen 
z.A. 


